
BERGRINGSTADT TETEROW
STADTVERTRETUNG (VII. WP)

Hauptausschyss

Teterow,13. September2021

EINLADUNG

zur 20. Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung Teterow
am 20. September 2021

Sehr geehrte Mitglieder des Hauptausschusses,

ich gestatte mir, Sie zur 20. Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung
Teterow am

Montag, den 20. September 2021
um 18.00uhr

einzuladen.

Die Sitzung findet im Ratssaal statt.

In derAnlage übersende ich Ihnen die Unterlagen.

Mit freundlichem Gruß

y^-^
Andreas Lange
Vorsitzender
des Hauptausschusses

^ä^t^f
7e/^

Df-'r Üiiri:|(:''rmeister
ivlarktplatz t • 3

^eeTeletC^

Hinweis zur Sitzung!
Bitte beachten Sie die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen gem. der aktuellen
Corona-Landesverordnung M-V, Ausfertigung vom 23.04.2021,gültigvom 19.08.2021 (§7,Anlage 36).
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Masken, OP-Masken) währendder Sitzung sowie
die Einhaltung des Mindestabstandes sind zwingend erforderlich.
Es wird darum gebeten, die Befreiung vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung vor Beginn der
Sitzung durch Vorlage der Befreiung anzuzeigen.



Bergringstadt Teterow
Stadtvertretung

Hauptausschuss

AUSHANG

Tagesordnung

fürdie 20. Hauptausschusssitzung der VII. Wahlperiode
am Montag, den 20. September 2021 um 18.00 Uhr

im Ratssaal

ÖffentlicherTeil

1. Eröffnungder Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeitder Einladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Bestätigungder Tagesordnung der 20. HA-Sitzung am 20.09.2021
Bestätigungder Niederschrift zur 19. HA-Sitzung vom 14.06.2021
(öffentlicherTeil)

3. Vorbereitung der 18. Stadtvertretersitzung am 30.09.2021
(öffentlicherTeil)

4. Beschluss überdie Aufstellung der 3. Anderung des B-Planes Nr. 34 „Stubbenbruch"
(Drucksache Nr.: B VII /1259 - 1)

5. Beschluss überdie Abwägung der Stellungnahmen von Behördenund Nachbargemeinden
zur Ergänzungssatzung Am Bornmühlenweg
(Drucksache Nr.: B VII / 1240 - 3)

6. Satzungsbeschluss der Stadt Teterow übereine Ergänzungssatzung gem. §34 Abs. 4
Nr. 3 BauGB Am Bornmühlenweg
(Drucksache Nr.: B VH / 1240 - 4)

7. Verlängerung der Befristung Sanierungssatzung „Historischer Stadtkern"
(Drucksache Nr.: B VII / 1261 - l)

8. Verlängerung der Befristung Sanierungssatzung „Nord/Ost"
(Drucksache Nr.: B VII / 1262 - 1)

9. Verlängerung der Befristung Sanierungssatzung „Süd"
(Drucksache Nr.: B VII / 1263 - 1)

10. Annahme einer Spende
Ausrüstungsgegenständefürdie Freiwillige Feuervvehr
(Drucksache Nr.: B Vll / 1265 - l)



11. Erteilung des gemeindlichen Einvemehmens der StV zu den Leistungsentgelten der
Kita „Kleine Hechte" nach Verhandlungen mit dem Landkreis Rostock
(Drucksache Nr.: B VII / 1269 - 1)

12. Antrag auf Fördermittelfiir die Anschaffung eines Spielgerätes fiir die Außenanlage
der Kita „Nordlichter"
(Drucksache Nr.: B VII / 1270 - 1)

13. Verschiedenes
(Anfragen, Informationen)

Nichtoffentlicher Teil

l.Bestätigung der Tagesordnung der 20. HA-Sitzung am 20.09.2021
Bestätigungder Niederschrift zur 19. HA-Sitzung vom 14.06.2021
Bestätigung der Niederschrift zur außerordentlichennichtöffentlichenSitzung
am 06.09.2021
(nichtöffentlicherTeil)

2. Vorbereitung der 18. Stadtvertretersitzung am 30.09.2021
(nichtöffentlicherTeil)

3. Gmndstücksverkauf
(Drucksache Nr.: B VII / 1266 - 1)

4. Grundstücksverkauf
(DrucksacheNr.: BVII/1267-1)

5. Verkauf gepachteter Grundstücke
(Drucksache Nr.: B VII /1268 - 1)

6. Einsatz von Städtebauförderungsmitteln
(Drucksache Nr.: B VII / 1260 - 1)

5. Information zu Verwaltungsvorgängen/ Anfragen

^7^^^ /^
y Andreas Lange

Vorsitzender

^^ ^ <c



Stadtverwaltung
Teterow

Beschlussvorlage

öffentlich:
nicht öffentlich:

Fachbereich
Bau und Stadtentwicklung

Datum
22.07.2021

Drucksachen Nr. ggf. Nachtragsvermerk
BVII/1259-1

Beratungsfolge Sitzungstermin
Bauausschuss 02.09.2021 ^.^^/^^^Ä
Umwelt, Verkehr, Tourismus 02.09.2021 f.ü^h'^^^f^̂ -/

Hauptausschuss 20.09.2021
Stadtvertretung 30.09.2021

Betreff: Bebauungsplan Nr. 34 „Am Stubbenbruch"

Beschlussvorschlag:

Beschluss überdie Aufstellung der 3. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 34 „Am Stubbenbruch"

Beratungserflebnis:

Gremium: Sitzung am:
^0^^i0i/!

Top:

^
Einstimmig mitStimmenmehrheit

ja: /nein:
Enthaltung It. Beschlussvorlage abweichender Beschluss

s. Rückseite



Problembeschreibung/ Begründung:
Die Eigentümer von zwei Grundstücken an der Langhäger Chaussee beantragen die
Anderung des B-Planes zum Zwecke der Bebauung mit einem Wohnhaus (siehe Anlage).

Die in Rede stehenden Grundstücke an der Langhäger Chaussee stehen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für eine Wohnbebauung zur Verfügung.
Bauplanungsrechtlich betrachtet, liegen beide Grundstücke im Geltungsbereich je eines
Bebauungsplanes. Das Flurstück 71 der Flur 14 in der Gemarkung Teterow liegt noch im
Bereich des ursprünglichenBebauungsplanes Nr. 34, der im Jahr 2003 in Kraft getreten ist.
Es ist Bestandteil einer festgesetzten Grünflächemit der Zweckbestimmung „Kleingärten".
Das Flurstück72 der Flur 14, Gemarkung Teterow, befindet sich im Geltungsbereich der 1.
Änderung des B-Planes Nr. 34. Auch dieses Grundstück ist als private Grünfläche
festgeschrieben.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist ein reguläres
Bauleitplanverfahren notwendig. Der Antragsteller will den Bebauungsplan in Abstimmung
mit der Verwaltung in Auftrag geben und alle mit der Planung und Erschließung
entstehenden Kosten übernehmen. Die Verpflichtung dazu erfolgt in einem städtebaulichen
Vertrag. Der Stadt obliegt die Durchführungdes Aufstellungsverfahrens.

Die Stadtvertretung Teterow mögedie Aufstellung der 3. Änderungdes Bebauungsplanes
Nr. 34 beschließen, um im Rahmen des Verfahrens alle betroffenen Belange zu erkennen
und zu regeln.

Finanzielle Auswirkungen
Ja : / Nein: x

-^*«*^?-*'

Andreas Lange
Bürgermeister

U. Hoheneg^er
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im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt Sachkonto
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mit: mit ja, mit
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Beschluss Nr.

über die Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 34 fürdas
allgemeine Wohngebiet „Am Stubbenbruch" im beschleunigten Verfahren
nach §13 a BauGB

1. Fürdie ca. 2600 m2 umfassenden Kleingartenflächen südöstlichdes Bau- und
Gartenmarktes an der Langhäger Chaussee soll der Bebauungsplan Nr. 34
geändertwerden.

Die wesentlichen Planungsziele lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Bereitstellung von
Wohngrundstücken zur Deckung des örtlichen Bedarfs durch Änderungder
Art der Nutzung von „Grünfläche"in „Wohnfläche";
langfristige Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch
Festsetzungen zum Maßder baulichen Nutzung;
Berücksichtigung umweltrechtlicher Aspekte durch entsprechende
planungsrechtliche Vorgaben.

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung der Offentlichkeit nach §3 Abs. 1 BauGB
wird abgesehen gemäß§13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB. Die Offentlichkeit wird über
die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie überdie wesentlichen Auswirkungen
der Planung im Rahmen der öffentlichen Auslegung innerhalb einer noch
bekannt zu gebenden Frist nach §Abs. 2 BauGB unterrichtet. Die Frühzeitige
Behördenbeteiligungnach §4 Abs. 1 wird nicht durchgeführt.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen (§2 Abs. 1 Satz 2
BauGB).

Teterow,
(Siegel) Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Stadtvertretung: 21
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen:

Bemerkung:

Stimmenthaltungen;

Aufgrund des §24 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern haben folgende Mitglieder
der Stadtvertretung weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

Teterow,
(Siegel) Bürgermeister



Auszug aus dem Geodatenportal - Landkreis Rostock
nur fürinterne Zwecke
Teterow(131763)

Flur14

Erstellt am 23.07.2021

Maßstabca. 1 :1000
Erstellt durch Hohenegger

WBU4U3./

WBU.ii)')
©Landkrels Kostock - Vervlelfältlgung,Welterverarüeltung,Umwandliing, Weltergaüean Uritte oder VaröffenUlchungbedarf der ^ustlmmuiig der zuständigenVermessungs-
und Geolnfoimattonsbehörde.Uavoi) ausgenommeii slnd Verwendungeii, zii Innerdlenstllchen ^wecken oder ziim elgenen, nlcht dieiistlichen Gebrauch (§34Abs. 1
GeoVeimG M-V). Uer Gebäudebestandwurde örtllchnlcht geprtift. Ule Uarstellungen slnd u.a. aiis (ler Ulgltallgleningsgmndlage abgeleltet und weisen daher
Ungenauigkelten auf. Ute Karteistsomitnur becllngtfürtechnlscheAnforderungengeelgnet.



Monika und Harald Koch

Von-Thünen-Straße26

17166 Teterow

Bergringstadt Teterow

Bürgermeister
Herr A. Lange

Am Markt 1-3

17166 Teterow

STADT TETEROW
E'ngang

O 3. Aug. 2020
Aiilagen;,.
Bearb.hinweis:

t/ , /'-»•.. ^ .-I e "f
^

Teterow, 2020-07-29

Antrag a_yf Anderungdes Bebauungsplanes Nr. 34 der Stadt Teterow

Sehr geehrter Herr Lange,

recht herzlichen Dank fürIhr Schreiben vom 17. Juli 2020.

Hiermit möchtenwir eine Anderung des Bebauungsplanes Nr. 34 der Stadt Teterow beantragen.

Unsere Flurstücke71 und 72, Flur 14, Gemarkung Teterow an der LanghägerChaussee sind derzeit

als Grünflächemit Zweckbestimmung „Kleingärten"bzw. als private Grünflächefestgeschrieben. Die
Flurstückebefinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Wohngebiet „Am
Stubbenbruch". Perspektivisch möchtenwir auf unserem Grundstückein Wohnhaus errichten. Damit
hier Baurecht geschaffen werden kann, bitten wir um eine entsprechende Änderungdes
Bebauungsplanes. Die Ubernahme der Kosten fürdie Planung sichern wir hiermit zu.

Wir bedanken uns fürIhre Unterstützungund verbleiben

Mit freundlichem Gruß fy :l-Ä// -/^^ t



Stadtverwaltung
Teterow

Beschlussvorlage

öffentlich:
nicht öffentlich:

^l
\^1

Betreff: ErgänzungssatzungAm Bornmühlenweg

Beschlussvorschlag:

Beschluss überdie Abwägungder Stellungnahmen von
Behördenund Nachbargemeinden zur Ergänzungssatzung
der Stadt Teterow fürdas Gebiet südöstlichder Straße
Am Bornmühlenweg,südwestlichdes Netto-Marktes,
nordöstlichderZufahrtzur Kleingartenanlage „Behnkenkamp"
und nordwestlich der Kleingärten„Behnkenkamp"

Beratungsergebnis:

Fachbereich
Bau und Stadtentwicklung

Datum
09.08.2021

Drucksachen Nr. ggf. Nachtragsvermerk

BVII/1240-3

Beratungsfolge Sitzungstermin
Bauausschuss 02.09.2021 (ff^^h^i^c^(^\
Umwelt, Verkehr, Tourismus 02.09.2021 (ffj^ ^k-^^ci^^
Hauptausschuss 20.09.2021
Stadtvertretung 30.09.2021

Gremium: Sitzung am:
^O^^^LÖ^/t

Top:
b

Einstimmig mitStimmenmehrheit
ja: /nein:

Enthaltung It. Beschlussvorlage abweichender Beschluss
s. Rückseite



Problembeschreibung/ Begründung:

Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Abwägung von Bauleitplanungen die
öffentlichen und privaten Belange, die während der Beteitigung der Behörden und
der öffentlichen Auslegung geltend gemacht worden sind, gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwägen.

Die Stadtveri:retung mögeüberdie im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach §3
Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen und
Hinweisen entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen
Ja : / Nein: x

Andreas Lange
Bürgermeister
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Beschlyss Nr.

über die Abwägung der Anregungen und Hinweise der Behörden,
Nachbargemeinden und der Offentlichkeit zur Abrundungssataung der Stadt
Teterow für das Gebiet südöstlich der Straße Am Bornmühlenweg,
südwestlichdes Netto-Marktes, nordöstlichder Zufahrt zur Kleingartenanlage
„Behnkenkamp" und nordwestlich der Kleingärten„Behnkenkamp"

1. Planerischer Grundgedanke

Die Satzung soll Klarheit über bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Plangebiet
auf der Grundlage des § 34 BauGB schaffen. Durch die Einbeziehung einer
vergleichsweise kleinen Ergänzungsflächesoll dem kurzfristigen örtlichen Bedarf an
Wohngrundstückenbegegnetwerden.

2. Gewichtung derAnregungen und Hinweise

Das Amt fürRaumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/Rostock hat
in seiner Stellungnahme mitgeteilt, dass der Entwurf der Ergänzungssatzung nach
Abwägung aller landes- und regionalplanerischen Belange mit den Erfordernissen
der Raumordnung vereinbar ist.

Anregungen und Hinweise der Behörden und anderen TrägeröffentlicherBelange
werden in der Planung berücksichtigt. Von den Nachbargemeinden wurden keine
Bedenken geltend gemacht. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine
Stellungnahmen eingegangen.

3. Abwägungder vorgebrachten Anregungen und Hinweise

Die nachfolgenden Prüfergebnissesind Bestandteil dieses Beschlusses.

Teterow,
Siegel Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitgliederder Stadtvertretung:
davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

21

Bemerkung:
Aufgrund des §24 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern waren keine Mitglieder der Stadtvertretung von der
Beratung und derAbstimmung ausgeschlossen.

Teterow,
Siegel Bürgermeister



Stadt Teterow

Landkreis Rostock

Ergänzungssatzung
gemäß§34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

fürdas Gebiet südöstlichder Straße'Am Bornmühlenweg',südwestlich
des Netto-Marktes, nordöstlichder Zufahrt zu der Kleingartenanlage,

nordwestlich Kleingärten

- Abwägungsprotokoll-

überdie Stellungnahmen und Anregungen
im Rahmen der Beteiligungen gemäß

§4 Abs. 2, §2 Abs. 2 und §3 Abs. 2 BauGB



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

Auf Grund des Beteiligungsverfahrens
haben folgende Träger öffentlicher
Belange und Nachbargemeinden
schriftlich mitgeteilt, dass von ihrer Seite
zu der Planung keine Anregungen
vorzutragen sind:

Landesamt fürGesundheit und Soziales -
Arbeitsschutz
Gemeinde Alt Sührkow
Gemeinde Dalkendorf
Gemeinde GroßRoge
Gemeinde GroßWokern
Gemeinde Hohen Demzin
Gemeinde Schorssow
Gemeinde Thürkow

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis
genommen.

Folgende Träger öffentlicher Belange
haben keine Stellungnahme abgegeben:

Deutsche Telekom AG
Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Landesamt für innere Verwaltung,
Kataster- und Vermessungswesen
Landesamt fürKultur und Denkmalpflege

Der Sachverhalt wird zur
genommen.

Kenntnis

Folgende TrägeröffentlicherBelange und
Nachbargemeinden haben Anregungen
bzw. Hinweisevorgetragen:

Amt für Raumordnung und
Landesplanung
Landkreis Rostock
Wasser- und Bodenverband Teterower
Peene
Stadtwerke Teterow als Betriebsführerdes
Zweckverbandes "Wasser/Abwasser

Mecklenburgische Schweiz"
Staatliches Amt für Landwirtschaft und
Umwelt Mittleres Mecklenburg

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis
genommen.

Seitens der Offentlichkeit sind im Rahmen
der öffentlichen Auslegung keine
Stellungnahmen abgegeben worden.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis
genommen.

-2-



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN | ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

Amt für Raumordnung
Landesplanung
(Stellungnahme vom 11.05.2021)

und

Auf Grundlage der mir vorgelegten
Unterlagen:
- Ergänzungssatzung mit Planzeichnung im

Maßstab 1:1.000 und Textteil (Entwurf,
Stand: 25.03.2021)

- Begründung zur Satzung (Entwurf, Stand:
25.03.2021)

ergeht nachfolgende landesplanerische
Stellungnahme zum o. g. Satzungsentwurf:

1. Planungsinhalt
Schaffung bauplanungsrechtlicher
Voraussetzungen zur kurzfristigen Deckung
eines örtlichen Bedarfs nach Wohnbaugrund-
stücken in der Stadt Teterow durch
Einbeziehung einer vergleichsweise kleinen
Außenbereichsfläche, die gegenwärtig von
einer Kleingartenanlage eingenommen wird
und Platz fürbis zu vier Wohngebäude(EFH)
bietet, in den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil.

Die Größe des Plangebietes beträgt
insgesamtca. 0,21 ha.

Im wirksame Flächennutzungsplan ist das
Plangebiet als Grünfläche mit der
Zweckbestimmung „Dauerkleingärten"
dargestellt und sotl im Zuge einer
Neuaufstellung des FNP künftig
Wohnbaufläche(W) werden.

2. Beurteitungsgrundlagen
Bei der angezeigten Planung sind die
Erfordernisse der Raumordnung gemäß
Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V
vom 27. Mai 2016) und Regionalem
Raumentwicklungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/ Rostock (RREP MMR-LVO
M-V vom 22. August 2011) zu beachten bzw.
zu berücksichtigen.

Teterow wird im LEP-Kapitel Zentrale Orte,
Programmsatz Z 3.2 (3), als Mittelzentrum
festgelegt. Die Gesamtkarte des LEP und die
RREP-Grundkarte der räumlichen Ordnung
weisen die Stadt Teterow als Vorbehaltsge-
biet Tourismus entsprechend LEP-/RREP-

Der Sachverhalt ist zutreffend zusammenge-
fasst.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Der Hinweis auf die übergeordneten
Planungsvorgaben wird zur Kenntnis
genommen.

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis
genommen.

-3-



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

Programmsatz 4.6 (4)/G 3.1.3 (1)/(3) (RREP:
Tourismusschwerpunktraum im Binnenland)
aus.

Als Ziele und Grundsätze der Raumordnung
sind bei der vorliegenden Planung vor allem
die LEP-Programmsätze 4.1 (1), Bauflächen
reduzieren, und Z 4.1 (5), Vorrang der
Innenentwicklung, sowie die RREP-
Programmsätze Z 4.1 (3), Innen- vor
Außenentwicklung, und G 4.1 (1),
Siedlungsentwicklung, zu beachten bzw. zu
berücksichtigen. Die Aufgaben Zentraler Orte
sind im LEP-Kapitel 3.2 festgelegt.

3. Ergebnis der Prüfung
Der Entwurf der Ergänzungssatzung der
Stadt Teterow fürdas Gebiet südöstlichder
Straße „Am Bornmühlenweg", südwestlich
des Netto-Marktes, nordöstlichder Zufahrt zu
der Kleingartenanlage, nordwestlich
Kleingärten ist nach Abwägung aller landes-
und regionalplanerischen Belange mit den
Erfordemissen der Raumordnung vereinbar.

Im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung soll die
Neuausweisung von Siedlungs- und
Verkehrsflächen landesweit reduziert werden
(LEP M-V, Programmsatz 4.1 (1)).
Entsprechend Landesraumentwicklungspro-
gramm, Programmsatz Z 4.2 (1), und RREP
MM/R, Programmsatz G 4.1 (1), ist die
Wohnbauflächenentwicklung auf die
Zentralen Orte in ihrer überörtlichen
Bündelungsfunktion und als Schwerpunkte
der Siedlungsentwicklung entsprechend LEP-
Programmsatz4.1 (2) zu konzentrieren.

Aufgrund ihrer zentralörtlichen Einstufung
kann die Stadt Teterow über den im RREP-
Programmsatz Z 4.1 (2) definierten
dreiprozentigen Eigenbedarf hinaus
Wohnbauflächen entwickeln. Dieses
Vorgehen dient der Stärkung Zentraler Orte
und verhindert gleichzeitig eine Zersiedlung
des ländlichen Raumes.

Die beabsichtigte Planung erfüllt die
vorgenannten raumordnerischen
Anforderungen hinsichtlich der Konzentration
auf Teterow in seiner zentralöri:lichen
Funktion und einer damit einhergehenden
nachhaltigen Nutzung vorhandener sozialer,

Die Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und sind zu beachten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

-4-



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

kultureller, sportlicher, wirtschaftlicher und
technischer Infrastrukturen (Versorgungs-,
Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen,
ÖPNV/SPNVusw.).

Bei der Planung handelt es sich um eine aus
raumordnerischer Sicht geringfügige,
sinnvolle Flächenarrondierung mit dem Ziel,
im Westen des besiedelten Bereiches der
Stadt Teterow in einem Gebiet südöstlichder
Straße„Am Bornmühlenweg", das im Norden
bzw. Nordosten durch Wohnbebauung sowie
einen Lebensmitteldiscounter deutlich
vorgeprägt, erschlossen und für eine
wohnbauliche Entwicklung gut geeignet ist,
die ergänzende Errichtung von bis zu vier
Einfamilienhäuser für den kommunalen
Eigenbedarf zuzulassen. Damit wird
gleichzeitig den Regelungen der o. g. LEP-
/RREP-Programmsätze zur nachhaltigen
Siedlungsentwicklung entsprochen.

Die Planung wird im Amt unter der ROK-Nr.
2 024/21 erfasst.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

-5-



STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

Landkreis Rostock
(Stellungnahme vom 28.05.2021)

Durch den Landkreis Rostock als Träger
öffentlicher Belange wird folgende
Stellungnahme zum o. g. Satzungsentwurf
abgegeben:

1.
Die Stadt Teterow beabsichtigt mit der
Aufstellung der eigenständigen
Einbeziehungssatzung „Am Bornmühlen-
weg", eine Außenbereichsflächemit in den
Innenbereich einzubeziehen. Der
Innenbereich, an den der Geltungsbereich
der eigenständigen Einbeziehungssatzung
angrenzt, ist momentan nicht klargestellt.

Die Einbeziehungssatzung besteht aus
einem Geltungsbereich und enthält sowohl
Festsetzungen im Kartenteil als auch im
Textteil der Satzung.

Der Stadt wird empfohlen, den Innenbereich,
der um den Geltungsbereich der
vorliegenden Einbeziehungssatzung ergänzt
werden soll, bei nächster Gelegenheit
klarzustellen. Für eine Klarstellungssatzung
ist kein förmliches Aufstellungsverfahren
erforderlich.

Der Sachverhalt ist zutreffend. Eine
Klarstellung ist nicht erfordertich, da die
Abgrenzung zwischen Innen- und
Außenbereich nördlich der Straße 'Am

Bornmühlenweg'eindeutig ist.

Der Sachverhatt ist zutreffend.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen,
ihr wird aber nicht gefolgt. Die Aufstellung
einer Ergänzungssatzung gemäß § 34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB setzt einen
unmittelbar angrenzenden, im
Zusammenhang bebauten Ortsteil nach §34
voraus. Dieser muss nicht zwingend durch
eine Satzung klargestellt werden. Bis zum
Jahr 1998 war lediglich eine Einbeziehung
möglich, wenn die Flächen an eine bereits
rechtskräftige I nnenbereichssatzung
anknüpften. Mit der Anderung des
Baugesetzbuches im Jahr 1998 wurde die
Voraussetzung, dass nur an andere
Satzungsgebiete angedockt werden kann,
korrigiert. Seit 1998 reicht ein im
Zusammenhang bebauter Ortsteil. Lediglich
eine Einbeziehung von Flächen, die
ausschließlich an einen Bebauungsplan
angrenzen, ist nicht möglich (vgl. VGH
Bayern, 07.03.2002 - 1 N 01.2851). Eine
Klarstellung erscheint vor allem dann
sinnvoll, wenn eine Abgrenzung zwischen
§34 BauGB und §35 BauGB nicht eindeutig
ist. Die bebauten Bereiche nördlich der
Straße 'Am Bornmühlenweg' sind eindeutig
und unstrittig nach § 34 BauGB zu
beurteiten, so dass auf eine Klarstellung
verzichtet werden kann. Gemäß§34 Abs. 4
BauGB können die Satzungen miteinander
verbunden werden. Eine Verpflichtung dazu
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2.
Unter Punkt 3.2 der Begründung stellt die
Stadt dar, dass der F-Plan eine Grünfläche
mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten
darstellt. Diese Darstellung widerspricht der
Aufstellung einer Einbeziehungssatzung, die
eine Wohnnutzung festsetzt. In der
Begründung müsste deutlich zum Ausdruck
kommen, dass die Prägung des
Satzungsgebietes durch die angrenzenden
Bereiche so gewichtig ist, dass von einer
Entwicklung aus dem F-Plan Abstand zu
nehmen ist. Diese Erkenntnis führt auch zu
dem Erfordernis, den F-Plan bei nächster
Gelegenheit zu ändern.

besteht nicht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen, aber nicht geteilt. Lediglich bei
Aufstellung einer Entwicklungssatzung nach
§34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB müssendie
überplanten Flächen im F-Plan zwingend als
Bauflächendargestellt sein. Bei der hiesigen
Planung wird aber eine Ergänzungs- bzw.
Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 3 BauGB aufgestetlt. Das Gesetz
verlangt für eine Ergänzungssatzung nach
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB keine
Erforderlichkeit i. S. von §1 Abs. 3 BauGB,
sondern nur die Vereinbarkeit mit einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung, die
in § 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BauGB als
eigenständige und insoweit speziellere
Tatbestandsvoraussetzung genannt wird
(vgl. z.B. BayVGH, Urt.v. 15.07.2003 - 20 N ]
02.1591). Die geforderte Vereinbarkeit mit
einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung stellt indes Anforderungen in
Richtung auf die nach §1 Abs. 7 BauGB in
der Bauleitplanung zu berücksichtigenden
Belange; Konfliktlagen, die auf der Ebene
der Flächennutzungsplanung noch keiner
Lösung bedürfen, können dem Erlass einer
Ergänzungssatzung entgegenstehen. Dies
gilt etwa fürbebaute Bereiche, in denen eine
emittierende Nutzung, etwa ein
landwirtschaftlicher Betrieb mit
Intensivtierhaltung, vorhanden ist. Davon,
dass die Schaffung neuer Bauplätze im
Außenbereich hier zu derartigen
städtebaulichen Spannungen führt, dass der
Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 3 BauGB ausgeschlossen ist,
kann im vorliegenden Fall nicht
ausgegangen werden.
Das Erfordernis einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung nach § 34
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BauGB schließt
grundsätzlich ein, dass die Einbeziehungs-
satzung den Darstellungen des
Flächennutzungsplanes nicht widerspricht
(Rieger in Schrödter a.a.0. §34 RdNr. 92;
Dürr in Brügelmann, BauGB, § 34 RdNr.
127; Söfker in Ernst-Zinkahn-Bielenberg,
BauGB, §34 RdNr. 105). Vorliegend steht
die Ausweisung einer Bebauung des
Satzungsgebietes im Widerspruch zu der
Darstellung des Flächennutzungsplanes, der
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Der Stadt wird empfohlen, ihre Absicht fürdie
Anderung des F-Planes in der Begründung
darzustellen und zu konkretisieren.

3.
Aus den textlichen Festsetzungen zum Maß
der baulichen Nutzung lässt sich ableiten,
dass als Art der baulichen Nutzung nur eine
Wohnnutzung infrage kommen kann. Die
Stadt setzt dieses aber nicht fest. Das ist
inkonsequent und missachtet die Zielstellung
der Satzungsaufstellung.

Der Stadt wird empfohlen, auch die Art der
zulässigen baulichen Nutzungen
festzusetzen.

4.
In § 2 a der Satzung setzt die Stadt die
maximal zulässige Größeder Grundfläche

insoweit eine Grünflächevorsieht. Allerdings
sind hinsichtlich der Ubereinstimmung der
Satzung mit den Darstellungen des
Flächennutzungsplans die Grundsätze des
sogenannten Entwicklungsgebots i. S. §8
Abs. 2 BauGB entsprechend anzuwenden
(Senatsurt. v. 19.05.2004 - 5 S 2771/01 -,
BRS 67 Nr. 94 zum insoweit vergleichbaren
Fall einer Festlegungssatzung nach § 34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB; Söfker a.a.0.,
§ 34 RdNr. 120, 105). Im Rahmen der
Konkretisierung der Vorgaben in den
Darstellungen des Flächennutzungsplans
sind daher auch Abweichungen zulässig,
wenn sie sich aus der Konkretisierung
rechtfertigen und die Grundkonzeption des
Flächennutzungsplansunberührtlassen (vgl.
BVerwG, Urt. v. 28.02.1975 - 4 C 74.72 -,
BVerwGE 48, 70; Urt. v. 26.02.1999 - 4 CN
6.98 -, NVwZ 2000, 197 und v. 11.02.2004 -
4 BN 1.04 -, BauR 2004, 1264). Hiervon
ausgehend ist im vorliegenden Fall im
Hinblick auf den geringen Umfang der
Abweichung - betroffen sind nur 0,21 ha, die
im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet von
völlig untergeordneter Bedeutung ist - diese
sind noch vom sog. „Entwicklungsspielraum"
gedeckt.
Im Rahmen der turnusmäßigen
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
werden die Darstellungen dennoch
entsprechend angepasst.

Die Begründung wird um eine entsprechen-
de Aussagen zur turnusmäßigen
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
ergänzt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen, aber nicht geteilt. Im Hinblick
auf die Art der baulichen Nutzung ist §34
BauGB und das Gebot des Einfügens
maßgeblich. Bei der näheren Umgebung
handelt es sich um ein faktisches
allgemeines Wohngebiet, welches
vorwiegend dem Wohnen dient. Welche
Nutzungen im Plangebiet zulässig sind, wird
in §4 BauNVO klar geregelt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Der genannte Formulierungs-
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fest. Unter b ist präzisiert, dass mit der
festgesetzten Obergrenze die Grundfläche
des Wohngebäudes ohne die Fläche einer
möglichen Terrasse gemeint ist. Diese
Präzisierung der festgesetzten Grundfläche
greift nicht in die Definitionen der BauNVO
ein, sondern betrifft nur eine Größe,die die
Stadt festsetzen darf. Auch dies ist deutlich
unter b zum Ausdruck gebracht. Der
Festsetzungsteil „§2 a" würde füreinen mit
der BauNVO nicht sehr vertrauten Nutzer
verständlicher werden, wenn er neben der
Flächenangabe 180 mz die Ergänzung
„ausschließlich der zugehörigen
Terrassenflächenach §2 b" finden" würde.

Die Stadt wird gebeten, noch einmal zu
prüfen, ob der Festsetzungsteil §2 a nicht
um eine, das Verständnis erleichternde
Erläuterungergänztwerden kann.

5.
Ihre Pflicht zur Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange nach §

'13
(2) Nr. 3

BauGB erfüllte die Gemeinde durch
Ubersendung der Unterlagen mit Schreiben
vom 23.04.2021.

6.
Durch das Amt für Kreisentwicklung wurden
die berührten Amter des Landkreises
Rostock beteiligt. Die in der Anlage
beigefügten Fachstellungnahmen des Amtes:

• Umweltamt Amt 66
o 661 Untere Naturschutzbehörde vom

19.05.2021
o 662 Untere Wasserbehörde vom

07.05.2021
o 664 Untere Bodenschutzbehörde vom

03.05.2021
sind Bestandteile dieser Stellungnahme.

Die für die Satzung relevanten Inhalte der
Fachstellungnahmen sind gleichfalls
entsprechend zu berücksichtigen.

vorschlag wird in die Begründung zum
besseren Verständnismit aufgenommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die Festsetzung wurde geprüft.
Die Begründungwird ergänzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der hlinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahmen der Fachabteilungen
wurden berücksichtigt.

Dem Hinweis wird entsprochen.
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Umweltamt
Untere Natyrschytzbehorde

Im Rahmen der Einbeziehung als Träger
öffentlicher Belange ergehen folgende
Hinweise:

s. BegründungAusgleichsermittlung,
S. 15
Die gewählte Maßnahme 6.22 der HzE
umfasst die Anpflanzung von Einzelbäumen
auf den künftigen Baugrundstücken. Der
aufgeführte Biotoptyp „Hecke bzw. Gebüsch"
ist hier missverständlich (entweder
„Einzelbaum" als Maßnahme oder „PKU /
PKA" als Ausgangsbiotoptyp).

Artenschutz
Aufgrund der Ausgangssituation mit
ehemaligen aufgelassenen Kleingärten ist mit
dem Vorkommen von Igeln (Erinaceus
europaeus) zu rechnen. Die Art ist in M-V als
„gefährdet" (Stufe 3) in der Roten Liste
eingestuft. Bei einer Baufeldberäumung im
Winterhalbjahr sind die Tiere während ihrer
Winterruhe in Laubhaufen unter Nischen und
kleinen Abdeckungen gefährdet. Daher
müssen die Tiere vor Baufeldfreimachung
aufgesammelt und mit dem umgebenden
Substrat in Randbereiche der Grundstücke
umgesetztwerden.

Untere Wasserbehörde

Der Satzungsentwurf trifft keine Aussagen
zur wassertechnischen Erschließung der
Flächen (Trinkwasser, Abwasser,
Niederschlagswasser). Die Anschlussmög-
lichkeiten an die zentralen Netze sind mit
dem Zweckverband „Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz" abzustimmen.

Untere_Bodenschytzbehorde

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum
o. g. Plan geben wir im Rahmen der
Einbeziehung der TrägeröffentlicherBelange
unsere Stellungnahme für den Planungsträ-
ger ab. Der vorliegende Plan wurde auf

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die Formulierung wird
dahingehend angepasst, dass sich auf dem
Großteil der bisherigen Kleingärten kaum
größere Bäume befinden und auch
ansonsten sehr wenig Struktur vorherrscht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Entsprechende Hinweise aufein
eventuelles Igelvorkommen im Hinblick auf
die Baufeldräumung werden sowohl
unterhalb des Textteils unter Hinweise als
auch in der Begründungunter dem Stichwort
Eingriffsfristen mit aufgenommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Ver- und Entsorgung sind keine
Inhalte der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung, die lediglich die Abgrenzung
zwischen Innen- und Außenbereich zum
Inhalt hat. Dass die Ver- und Entsorgung
gesichert ist, hat aber die Stadtwerke
Teterow GmbH als Betriebsführer des
Zweckverbandes "Wasser/Abwasser

Mecklenburgische Schweiz" in ihrer
Stellungnahme vom 06. Mai 2021 bestätigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.
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Belange des Bodenschutzes und
entsprechend unserem Kenntnisstand auf
das Vorhandensein von Altlasten auf den
angegebenen Grundstückengeprüft.

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des
Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen
Anforderungen auseinandergesetzt.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht gibt es zum
Planentwurf keine Einwände.

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind
im Vorhabengebiet nicht bekannt.

Hinweise:
Die Rechtsgrundlagen für den Umgang mit
Böden und Altlasten sind das Bundes-
Bodenschulzgesetz (BBodSchG), die
Bundes-Bodenschutz und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) und das Gesetz überden
Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz -
LBodSchG M-V). Bodenschutzrechtliche
Belange liegen in der Zuständigkeit des
Landrates des Landkreises 'als untere
Bodenschutzbehörde'. Ein Sachgebiet
Immissions- und Bodenschutz gibt es im
Umweltamt nicht. Die Inhalte in der
Begründungsind dahingehend zu ändern.

Sollte bei den Baumaßnahmenverunreinigter
Boden oder Altablagerungen (Hausmüll,
gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.)
angetroffen werden, so sind diese Abfälle
vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstücksei-
gentümer einer ordnungsgemäßen
Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen
nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt
werden.

Der Sachverhalt ist zutreffend.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen,
die Begründungentsprechend angepasst.

Die Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und sind im Rahmen von
Erdarbeiten zu beachten.
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Wasser- und Bodenverband Teterower
Peene
(Stellungnahme vom 26.04.2021)

Bezüglich der o.g. Ergänzungssatzung teile
ich Ihnen mit, dass es seitens des Wasser-
und Bodenverbandes „Teterower Peene"
keine Einwändegibt.

Ausdrücklich darauf hinweisen möchte ich,
dass es im Rahmen des anschließend zu
erstellenden B-Planes Schwierigkeiten
hinsichtlich der Abführung und Einleitung des
Regenwassers in das verrohrte Gewässer
550/5 (Rohrleitung vom Netto-Markt überden
Schulkamp bis zum Neuen Kanal) geben
wird. Da die Rohrleitung schon heute bei
entsprechendem Niederschlag unter-
dimensioniert ist und im Bereich Netto-Markt
bautechnische Mängel (Gegengefälle)
aufweist, kann der Wasser- und
Bodenverband keiner zusätzlichen Einleitung
zustimmen. Auch in Hinblick auf die aktuell
stattfindende Erneuemng der Regenleitung
„Am Bornmühlenweg", des geplanten
Baugebietes „Mühlenblick" und zukünftige
Baumaßnahmen ist es ,seitens der Stadt
Teterow dringend erforderlich, überden Bau
einer größer dimensionierten Rohrleitung
nachzudenken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Der Umgang mit anfallendem
Niederschlagswasser ist im Rahmen der
jeweiligen Entwässerungsanträgezu klären.
Ver- und Entsorgung sind keine Inhalte der
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, die
lediglich die Abgrenzung zwischen Innen-
und Außenbereichzum Inhalt hat.
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Stadtwerke Teterow GmbH als
Betriebsführer des Zweckverbandes
"Wasser/Abwasser Mecklenburgische
Schweiz"
(Stellungnahme vom 06.05.2021)

Im Rahmen der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange bestehen keine
Bedenken seitens der Stadtwerke Teterow
GmbH als Betriebsführer des Zweckverban-
des 'Wasser/Abwasser Mecklenburgische
Schweiz".

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist
durch das Leitungssystem Am Bornmühlen-
weg gesichert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Der Sachverhalt wird zur
genommen.

Kenntnis
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Staatliches Amt für Landwirtschaft und
Umwelt Mittleres Mecklenburg
(Stellungnahme vom 25.05.2021)

Aus Sicht des Staatlichen Amtes für
Landwirtschaft und Umwelt Mittleres
Mecklenburg (St^LU MM) gibt es zum o. g.
Vorhaben grundsätzlichkeine Bedenken.

Um die Beachtung folgender Hinweise wird
gebeten:

Naturschutz, Wasser und Boden:

1. Naturschutz

Naturschutzfachtiche Belange, die durch das
St^LU MM zu vertreten sind, werden nicht
berührt. Zuständige Naturschutzbehörde ist
die Untere Naturschutzbehörde des
Landkreises Rostock.

2. Wasserwirtschaft

Ver- und Entsorgungsteitungen sowie
wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich im
Zuständigkeitsbereich des St^LU MM
befinden, sind nicht betroffen. Das Gleiche
gilt fürGewässerI. Ordnung.

MöglicheMaßnahmenam im Vorhabengebiet
befindlichen Gewässer II. Ordnung sind mit
dem unterhaltungspflichtigen WBV sowie der
hier zuständigen Unteren Wasserbehörde
des Landkreises Rostock abzustimmen.

Eventuelle Forderungen, welche sich auf die
Einhaltung der Vorgaben nach §27 WHG
und der Lage des Vorhabens zu dem nach
WRRL berichtspflichtigen Wasserkörper
(Kleine Peene) ergeben, sind zuständigkeits-
halber mit der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Rostockzu klären.

3. Bodenschutz

Bodenschutzrechtliche Belange, die durch
das St<\LU MM zu vertreten sind, werden
nicht berührt.

Nach § 14 Abs. 3 LBodSchG M-V sind die
Landräte und Oberbürgermeister
(Bürgermeister) der kreisfreien Städtefürdie
Ermittlung und Erfassung altlastverdächtiger

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die untere Naturschutzbehörde des
Landkreises Rostock wurde ebenfalls
beteiligt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die Unteren Wasserbehörde
wurde ebenfalls beteiligt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen. Die Unteren Bodenschutzbe-
hörde wurde ebenfalls beteiligt und ha
mitgeteilt, dass es aus bodenschutzrechtli
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Flächensowie die Belange des vorsorgenden
Bodenschutzes zuständig. Die Stellungnah-
me der Unteren Bodenschutzbehörde des
Landkreises Rostock ist daher einzuholen.

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen
Uberschussböden anfallen bzw.
Bodenmaterial auf dem Grundstückauf- oder
eingebracht werden soll, haben die nach §7
BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen
zu treffen. Die standorttypischen
Gegebenheiten sind hierbei zu
berücksichtigen. Die Forderungen der §§10
bis 12 BBodSchV sind zu beachten.

Sofern im Zuge der Baugrunderschließung
Bohrungen niedergebracht werden, sind die
ausführenden Firmen gegenüberdem LUNG
M-V - Geologischer Dienst - metdepflichtig.

Immissionsschutz:

Hinsichtlich des vorbezeichneten Vorhabens
möchte ich auf folgende nach dem BlmSchG
genehmigungsbedürftigen Anlagen in einem
Umkreis von ca. einem Kilometer zum
Vorhaben hinweisen:

In einer Entfernung von ca. 770 m nördlich
vom Vorhaben (Gemarkung Teterow, Flur 35,
Flurstücke 19/2, 22/5) betreibt die Biogas
Produktion Altmark GmbH zwei
Blockheizkraftwerke (BHKW). Ein
Btockheizkraftwerk mit dem Brennstoff
Biogas hat eine Feuerungswärmeleistung
von 2,098 MW, das zweite Blockheizkraft-
werk mit den Brennstoffen Biogas und
Erdgas hat eine Feuerungswärmeleistung
von 3,399 MW.

Hinsichtlich dieser Anlagen ist zu berücksich-
tigen, dass bei einem bestimmungsgemäßen
Anlagenbetrieb Luftschadstoffe, Staub, Schall
sowie Gerüche innerhalb der zulässigen
Grenzwerte emittiert werden können.

Sonstige von unserer Behördezu vertretende
Belange sind vom o. g. Vorhaben nicht
berührt.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die
von Ihnen vorgelegten Unterlagen.

cher Sicht zum Planentwurf keine Einwände
gibt. Altlasten oder Altlastenverdachtsflä-
chen seien im Vorhabengebiet nicht
bekannt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und sind im Rahmen von
Erdarbeiten zu berücksichtigen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der Entfernung und der Lage
abseits der Hauptwindrichtung sind keine
negativen Beeinträchtigungen durch die
Biogasanlage im Plangebiet zu erwarten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme
genommen.

wird zur Kenntnis

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stadtverwaltung
Teterow

Beschlussvorlage

öffentlich:
nicht öffentlich:

Beratungsfolge Sitzungstermin
Bauausschuss 02.09.2021 (ffft ^^'(•^l'^clft fo ^./
Umwelt, Verkehr, Tourismus 02.09.2021 ^a.'^i^^i^^V./
Hauptausschuss 20.09.2021
Stadtvertretung 30.09.2021

Betreff: ErgänzungssatzungAm Bornmühlenweg

Beschlussvorschlag:

Satzungsbeschluss der Stadt Teterow überdie Ergänzungssafceung
gemäß§34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB fürdas Gebiet südöstlichder Straße
Am Bornmühlenweg,südwestlichdes Netto-Marktes, nordöstlichder
Zufahrtzur Kleingartenanlage „Behnkenkamp" und nordwestlich der
Kleingärten„Behnkenkamp"

Beratyngsergebms:

Fachbereich
Bau und Stadtentwicklung

Datum
09.08.2021

Drucksachen Nr. ggf. Nachtragsvermerk
B VII/1240-4

Gremium: Sitzung am:
^O-Q^ ^0^1

Top:

Einstimmig mit Stimmenmehrheit
ja: /nein:

Enthaltung It. Beschlussvorlage abweichender Beschluss
s. Rückseite



Problembeschreibung / Begründung:

Auf die Ergänzungssatzung nach §34 Abs. 4 Satz 1 Nr.
Abs. 3 BauGB anzuwenden. Demnach ist ein
Ergänzungssatzungzu fassen.

1 bis 3 BauGB ist §10
Beschuss über die

Fortsetzung ErgänzungsblattNr.

Finanzielle Auswirkungen
Ja: / Nein: x

Ä.l/i-'l^i
Andreas Lange
Bürgermeister

.s^^^^
U. Hoheneggej^-"

1 2 3 4
Gesamtkosten
Beschaffungs-/
Herstellungskosten

€:

jährliche
Folgekosten/ -
lasten

€:

Finanzierung
Eigenanteil
i.d.R.=
Kreditbedarf

€:

objektbezoge
ne
Einnahme
(Zuschüsse/
Beiträge)

€:

einmalige oder
jährl.
laufende
Haushalts-
belastung:
Mittelab-
fluß,Kapitaldienst,
Folgelasten ohne
kalkulat. Kosten

€:

Veranschlagung nein Haushaltsstelle

im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt
mit: mit: ja, mit
HH-Jahr: HH-Jahr: €:



Beschluss Nr.

über die Ergänzungssatzung der Stadt Teterow gemäß§34 Abs. 4 Nr. 3
BauGB fürdas Gebiet südöstlichder StraßeAm Bornmühlenweg,südwestlich
des Netto-Marktes, südwestlich der Zufahrt zur Kleingartenanlage
„Behnkenkamp" und nordwestlich der Kleingärten„Behnkenkamp"

1. Die während der Beteiligung der Behörden und Nachbargemeinden
eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen, Hinweisen und
Einwendungen hat die Stadtvertretung Teterow mitfolgendem Ergebnis geprüft:

a) berücksichtigtwerden Anregungen und Hinweise von
Landkreis Güstrow- Der Landrat
Stadtwerke Teterow GmbH
Wasser- und Bodenverband „Teterower Peene"
Staatliches Amt fürLandwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

b) teilweise berücksichtigtwerden Anregungen und h4inweise von
Landkreis Rostock, Planungsamt

c) nicht berücksichtigtwerden Anregungen und Hinweise von
./.

Der Bürgermeisterwird beauftragt, die Behörden und Einsender, die Bedenken und
Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in
Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des §34 Abs. 6 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. §10 BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. l S. 3634)
beschließtdie Stadtvertretung Teterow die Ergänzungssatzung.

3. Die Begründungwird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Ergänzungssatzung ortsüblich
bekanntzumachen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung
während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft erlangt
werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass die
rechtskräftige Ergänzungssatzung auf der Internetseite der Bergringstadt
Teterow unter der Adresse www.teterciw.de abgerufen werden kann.

Teterow,
(Siegel) Bürgermeister



Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Stadtvertretung: 21
davönanwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Aufgrund des §24 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern waren
keine Mitglieder der Stadtvertretung von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.

Teterow,
(Siegel) Bürgermeister
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STADT TETEROW
LANDKREIS ROSTOCK

ERGÄNZUNGSSATZUNG
gemäß§34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

fürdas Gebiet südöstlichder Straße'Am Bornmühlenweg', südwestlichdes Netto-Marktes,
nordöstlichder Zufahrt zu der Kleingartenanlage, nordwestlich Kleingärten

Kartengrundlage
Kataster- und Vermessungsamt
Landkreis Rostock
Auszug ALKIS M. 1:1.000 vom 08.02.2021
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Ergänzungssatzunggemäß§34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, Stadt Teterow

ZEICHENERKLÄRUNG
ES GILT DIE PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PlanzV 90 - zuletzt geändertam 04.05.2017

PLANZEICHEN ERLÄUTERUNGEN/ RECHTSGRUNDLAGE

2
LU
w
ü

il
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §23 Abs. 3 BauNVO)

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichenGeltungsbereichs der Satzung

(§34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 BauGB)

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

40 Flurstücksbezeichnung

Flurstücksgrenze

Vorhandene bauliche Anlagen
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Bergringstadt
Teterow

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ausschuss fürBau und Feuerwehr 02.09.2021 ^^t^A^^^fc^
Hauptausschuss 20.09.2021
Stadh^ertretung 30.09.2021

Betreff: Verlängerungder Befristung der Sanierungssatzung „Historischer
Stadtkern"

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreter beschließendie Verlängerungder Rechtskraft der Sanierungssatzung
„Historischer Stadtkern" bis zum 3 1. Dezember 2024.

Beratungsersebnis:

öffentlich: x
nicht öffentlich:

Fachbereich
Bau und
Stadtentwicklung

Datum
24.08.2021

Drucksachen Nr. ggf. Nachtragsvennerk
B VII/1261 -1

Gremium: Sitzung am:
iQ^.1.0^

Top:

Einstimmig mit Stimmenmehrheit
ja: / nein;

Enthaltung 1t. Beschlussvorlage abweichender Beschluss



Problembeschreibung/Begründung:

Bezugnehmend aufdas Schreiben vom 29. April 2021 gab das Ministerium fürEnergie,
Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommem den Hinweis, dass Saniemngs-
satzungen, die vor dem 01.01.2007 bekannt gemacht worden sind, spätestens bis zum
31.12.2021 aufzuheben sind. Eine Ausnahme besteht darin, wenn zuvor in Anwendung des

§ 142 Abs. 3 BauGB eine andere Durchführungsfristfestgelegt worden ist.

Die Durchführungsfristwird nicht in der Satzung selbst, sondem durch einen gesonderten
Beschluss festgelegt. Die Frist kann durch Beschluss verlängertwerden.

Somit kann die Festlegung der Frist der vor dem 01.01.2007 bekannt gemachten Satzungen,
in Anwendung des §142 Abs. 3 BauGB, ebenfalls in einem Beschluss bestimmt und später
verlängertwerden.

Anlage: Sanierungssatzung der Stadt Teterow fiir den „Historischen Stadtkem"

Finanzielle Auswirkungen
Ja: / Nein:

Andreas Lange
Bürgermeister

Ü.Hoheneg,

1 2 3 4
Gesamtkosten
Beschaffungs-/
Herstellungskosten

€

Finanzierung /
Eigenanteil

€

objektbezoge
ne Einnahme
(Zuschüsse/

Beiträge)

€

einmalige oder
jährliche Haus-
haltsbelastung,
Kapitaldienst,
Folgelasten

€

Veranschlagung nem Untersachkonto

im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt Sachkonto
Finanzkonto

mit: mit: ja, mit
HH-Jahr: HH-Jahr: €:



Sanierungssatzung der Stadt Teterow

1. Aufgrund des §5 Abs. 1 der Kommunalverfassung fürdas Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V S. 29 ff) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar
1998 (GVOBI. M-V S. 29), zuletzt geändertdurch das Dritte Gesetz zur Anderung der
KV M-V (3. ÄndGK-V M-V) vom 10. Juli 1998 (GVOBI. M-V S.634) und des §142
des Baugesetzbuches (BauGB), i.d.F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997
(BGBI. IS. 2141,1998 IS. 137) hat die Stadtvertretung der StadtTeterow in ihrer
Sitzung am 28. Oktober 1999 folgende Satzung erlassen:

§1 Festlegung des Sanierungsgebietes

(1) Im nachfolgend näherbeschriebenen Gebiet liegen städtebaulicheMissständevor.
Dieses Gebiet soll durch städtebaulicheSanierungsmaßnahmenwesentlich
verbessert werden. Das insgesamt 15,8 ha umfassende Gebiet wird hiermit als
Sanierungsgebiet förmlichfestgelegt und erhältdie Bezeichnung

„Historischer Stadtkern von Teterow".

(2) Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstückeund Grundstücksteiledes
historischen Stadtkerns von Teterow, abgegrenzt von den Ringstraßenmit
Grundstückenauf beiden Seiten der Ringstraßen,dargestellt im beigefügten
Lageplan.

Der Lageplan im Maßstab1 :1000 ist Bestandteil der Satzung.

§2 Verfahren

Die Sanierungsmaßnahmewird unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen
Vorschriften der §§152 bis 156 a BauGB durchgeführt.

§3 Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß§143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung
rechtsverbindlich.

Sie tritt rückwirkendzum 27. Mai 1993 in Kraft.

Teterow, 01. November 1999

Dr. Reinhard Dettmann
Bürgermeister



Stadt Teterow

Sanierun9sgebtet
Historischer Stadücem

^X^'^Y^ .-^^.^
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Bergringstadt
Teterow

Beschlussvorlage

'-/

Betreff: Verlängerungder Befristung der Sanierungssatzung „Nord/Ost"

Beschlussvorschlae:

Die Stadtvertreter beschließendie Verlängerungder Rechtskraft der Sanierungssatzung „Nord/Ost"
bis zum 31. Dezember 2024.

Beratungsergebnis:

öffentlich: x
nicht öffentlich:

Fachbereich
Bau und
Stadtentwicklung

Datum
24.08.2021

Drucksachen Nr. ggf. Nachtragsvermerk
BVII/1262-1

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ausschuss fürBau und Feuerwehr 02.09.2021 ^ ^ ^hi^i^e^ JC.'hM
Hauptausschuss 20.09.2021
Stadtyertretung 30.09.2021

Gremium: Sitzung am:
^-O.O^LQZ.4

Top:
^

Einstimmig mit Stimmenmehrheit
ja: / nein:

Enthaltung It. Beschlussvorlage abweichender Beschtuss



Problembeschreibung/Begründung:

Bezugnehmend aufdas Schreiben vom 29. April 2021 gab das Ministerium fürEnergie,
Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommem den Hinweis, dass Saniemngs-
satzungen, die vor dem 01.01.2007 bekannt gemacht worden sind, spätestensbis zum
31.12.2021 aufzuheben sind. Eine Ausnahme besteht darin, wenn zuvor in Anwendung des
§ 142 Abs. 3 BauGB eine andere Durchführungsfristfestgelegt worden ist.

Die Durchführungsfristwird nicht in der Satzung selbst, sondem durch einen gesonderten
Beschluss festgelegt. Die Frist kann durch Beschluss verlängertwerden.

Somit kann die Festlegung der Frist der vor dem 01.01.2007 bekannt gemachten Satzungen,
in Anwendung des §142 Abs. 3 BauGB, ebenfalls in einem Beschluss bestimmt und später
verlängertwerden.

Anlage: Saniemngssatzung der Stadt Teterow filr das „SaniemngsgebietNord/Ost"

Finanzielle Auswirkungen
Ja: / Nein:

/^^

^^
Andreas Lange
Bürgermeister

^&^^^^^"
U. Hohenegge^

1 2 3 4
Gesamtkosten
Beschaffungs-/
Herstellungskosten

€

Finanzierung /
Eigenanteil

€

objektbezoge
ne Einnahme
(Zuschüsse/

Beiträge)

€

einmalige oder
jährliche Haus-
haltsbelastung,
Kapitaldienst,
Folgelasten

€

Veranschlagung nem Untersachkonto

im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt Sachkonto
Finanzkonto

mit: mit: ja, mit
HH-Jahr: HH-Jahr: €:



Sanierungssatzung der Stadt Teterow fürdas
„Sanierungsgebiet Nord/Ost"

Aufgrund des §5 Abs. 1 der Kommunalverfassung fürdas Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBI. M-V S. 29 ff.),
zuletzt geändertdurch das Vierte Gesetz zur Anderung der KV M-V (4. AndG KV M-V) vom
9. August 2000 (GVOBI. M-V S. 360) und des §142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. l S. 2141,1998 I S. 137), zuletzt
geändertdurch Artikel 12 des Gesetzes zur Umsetzung der UVP Anderungsrichtlinie, der
IVU Richtlinie und weiteren EG Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBI. l S.
1950) hat die Stadtvertretung der Stadt Teterow in ihrer Sitzung am 24. April 2002 folgende
Satzung beschlossen:

§1 Festlegung des Sanierungsgebietes

(1) Im nachfolgend näherbezeichneten Gebiet liegen städtebaulicheMissständevor.
Dieses Gebiet soll durch städtebaulicheSanierungsmaßnahmenwesentlich
verbessert werden.

Das Ingesamt 8,7 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich
festgelegt und erhältdie Bezeichnung

„Sanierungsgebiet Nord/Ost".

(2) Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstückeund Grundstücksteile,die in der
Anlage 2 aufgezähltsind, innerhalb der im Lageplan im Maßstab1:1000 durch eine
schwarz gestrichelte Linie gekennzeichneten vom übrigenStadtgebiet abgegrenzten
Fläche. Der Lageplan vom November 2001 ist Bestandteil dieser Satzung und als
Anlage 1 beigefügt.

§2 Verfahren

Die Sanierungsmaßnahmewird unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen
Vorschriften der §§152-156 a BauGB durchgeführt.

§3 Inkrafttreten

Diese Satzung wird gem. §143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Teterow, 02. Juli 2002

Dr. Dettmann
Bürgermeister
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Anlage 1
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Anlage 2

tt A & S GmbH Neubrandenburg
arcbitektcn . sftdtptaner. beratende inaenieure

Teterow - Erweiterung Sanierungsgebiete

FLURSTÜCKE FÜR UMFASSENDE SANIERUNG N/0

Sanierungsgebiet "Nord/Ost"

Nr, Straße ;iüF :iuntück ieschrelbung Ir. itraße 1ur JyrstOck leschreibung
17 Am Wall 6a w_ 10: T7

18
tostockerStr.62
tpstpckerStr.eo

1
1

W8
2IZ AmWalTe »0_ II

3Z Am\ llJ4 WL II: 19 1 0/T
4. Am Wall 2 ro_ !7/1 20 tostocker.ar, 88 _ 1 1
5. »o: S7/2 2T T 0/6-

K Ro8tocker_Str. 31 iO 26 22 tostockar Str. 86 l1 o
7. RostpckerStr. 33 iO >5 23 .1 Otö
8. St.-JOrgens-Weg i0 >4/3 24 tostocker Str.54-

i2
i-T 8/1

9. Rostocker Str. 35 i0~ >3/3 26 (ostocker Str. 52.
>4

T i8/T

107 RostodterStr.37 »T >3/4- 2£ ,T 9:
11; RoatockerStr.37 io~ >T 27 iT 02
12. Rostocker Str./Kino }0 >0 28 Veg "Frelhelt'

BllW.
li 8/2

telhv.)
ler Weg von
tor Rostockör
itr. bls zum
:nde des Flur-
.tücks 47/1
ler Flur 31

13._ Roatocker Str.39 30 19 129 lostockerStr.SO 11 i6
T47 30 21/2 @0 tostocker Str. 48 11 's_
18. RostpckerStr.41 30 18/3 131 tostocker Str. 46 11 K
3IZ 30 t4/i2 132 tostocker Str. 44 [1: >3
17... RostockerStr.53-51 iO 14/8 133 tostocker Str. 42 JT i2;
18._ 30^ 14/6 134 ?<»tocl(erStr.40 11 i-T
1A_ 30_ 14/14 135 Sasstr. 1 M io:
zo- 30_ 14/15 136 SasatnT 11 \9~
217 Rostocker Str. 53 30 12/1T 137 ^lhttits 11 18
22. 30 12/2 138 itraße h 17/i
23. Rostocker Str. 55 30 11/1 139 3as3tr.7 t1 i6/2
24.,' Rostocker Str. 57 30_ 7 140 3asstr,9 )1 16/1
257 30 s" 141 3as8tr.11 $T II"
26. 30 B/1 142 3asstr,13 »T w
27; Rostocker Str. 59 30^ 5 143 Sasstr. 16 $1 \3
287 RöstockerStr.61 30 4/1 \44 Sasstr7T7 $1 t2
29Z Rostocker Str. 63 30~ 3 \46 äasstr.lS: vT t1w. RostockerSir.es 30~ 2 146 3»98tr2i 2: >Q"
3T RostockerStr.67 ; 30" 17T 147 Sas8tr.23 II 1£
32. Teil der Goethestr. 30 S8/2 ron der Eln

nnündung
RostockarStr
bis zum Endi
derFlurstücke
41/2 der Flu
29 u. 1/1 de
FlurSQ

148 3a88tr. 25 31 i8

M Goethestr. 2 29 41/1 14S 3asstr. 27 y 37
M 29: 41/2 15C 3asstr;29 II  
35. Rostocker Str. 69 29" 4Ö~ 151 Sasstr. 31 äT ä5-~S6.

Rostocker Str. 71 29" 39 T52 Gas8tr,_33. 3T M/T
377 RöstockerStr,73 29 38 vx 31 34/2
38. RostockerStr.75 29 37 15< Kanal 31 33/1
38. RostpckerStr.77 29 36_ 15£ Frelhelt 1 3T 32:
40. Rostocker Str. 79 29 35/2 T5E FreiheitS 3T 3T~4T7

29- 35/1- 157 31 30
42. Rostocker Str. 81 29 34" 15E 31 29/1
43. Rostocker Str. 83 29 33 15S GasstraßeStraße 32 1/1
44
45

Rostocker Str. 85
Rostocker Str. 87

29
29

31
30

iec Rostocker Str.
teilw.

32 140
teilw.

46. Rostocker Str. 89 29_ 29 161 Rostocker Str. 36 32 2"47:
Rostocker Str. 91 29 28 16: Rostocker Str. 38 32" 3

48. Rostpcker Str.93 29 27 16; Gasstr. 2 32 4/1
49, Rostocker Str. 96 29 26 1&I 32 Ai2-5Ö;

Rostocker Str. 97 29 25 16' Qasstr. 4 32 5
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A & S OmbH Neubrandenburg
nrchjt(*ten. stadtplMW, btratffl* falgffliwn

Teterow - Erweiterung Sanierungsgebiete

Nr.. Straße Fiür1FluntQck Beschrelbung Nr7 Stniße^ FJuT FlumtQd< Baachrelbuna
@z R§atod«!t8tr.?§ 2g: M. 168 iS(iwtr,6 ^
^L Rostocker) fcJOi. 29 21 31.
ss.^_ Rostocker i ft1Q3 'lM 22/1:. ..1 •S>2.,1,';1

:8^S.;< :i':.i;'l IL--

&£: 29-[ 22ß <1@WNr.l?^^ ^z 9j'""::'
S5Z w 12Sä w. Gaiitr,j4 32 10
^z RcatockerStr. 108 29" 21 171 Q»<»tr-1e S2: 11
5£; iRögtocker^tUÖ? 1£ SQ% m IM:£18 M. II.
ffl^ 2£ 2S5: i?äl i^s- w K
IE ^j0®ow*r?trowtrStr.l w_ 31L 174 teM. S2. !4_
t^ OQSlroWer!trower Str. 2 3g: 38: B8: Gasrtr.24 3T \9_
&L OQatrtvwrStr.a 29_ iL. 1W Qaoatr.28 s JWK§z OQatKrtmrStr.4 w ~W"L

B7 32 ssẑ
^. 29 16ß w\ s. "io/s'

^L J8i>|tta»niirj8(r.;6 2ST: J8: JTi. jaji^r.28 32 16/4
ss^ 8tr.$$nlor9(i w ^f Jj ttr.30 32. 17
ML GDstrovwr^tr.' w 3M: SE IJgJ^I w T5~
WL GaströwerStr.hWerStr.8 3E: ^I

's. &M-(( 12. -lä.
ggz OÖiitnnwStr;trawer8tr,9 S9

-1T
3@_ ES^. 32^ w

68,. OOatKnwrStrtKXmrStr.lO M. JOL 1J4: fiäl!!l»chitni»lfl11iarällflll M: ir
707 (StlJrtrowrStr:trowarStr.ll 19: 3: TSS~ nMw®Blfl8

~n ~S2

717 Oä«trewtr%trewtrStr.12 w T 3SI läFl(iehii»t<lfl7W»tffgT J2 w
757 6]nätrowi[. .i3

~w
7 IST Sdwnftg££ w "24:

71" .SlQrtrowlrltr.M
~w re: 3M' <däfflffi3~

~w ~s_
f^ gtStriirStr.lS 2& [S' 18g: fl»g!stinrte!g1B&T 32 w
?BL_ QÖOtrüwer$tr. 16 29 i 4/1 TO RMhanitelg 1elg'Ta 32 2W
78,_ GOatrowarStr 17 L29_ L3_ T9T 8<r<itrliB»9 32 127/3
VL. RostockerStr.

EckeOttlmarBtr.
;2S: 186/1 182 Seästmße? J2 27ß

757 F28~ FSO/4" 1M:
~S2

3W:w [28 [60/3; ^s ^iiSffiB 3l2- [W2
w Ro8tocker8tr,126 [W [W 195 SOOrtraße3_ L32 |,29_
817 Ro»toekiBrStr124 [28: [48' 3%: Sawtmßel rä2~ 30/1
82Z LROTtod<erStr._l22 [28. 147 w^ 32

~382

93. R08tOCl<«rStr.120 128. t46_ SeWtr.StwBflnrauin [32: i 74^
M. Ro8tockerStr.118 @: r45~ I^S9M^l »4 [32~ |89-
85. RwtöciwrStr.lie L28, |.44_ ido: ISewtiBea \M_ lie_
86, l5o(rto*8rStr.114 128 143 201 ISWWaBOB IM' 1~87"
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Bergringstadt
Teterow

^^

Beschlussvorlage

öffentlich:
nicht öffentlich:

x

Betreff: Annahme einer Spende
AusrüstungfürFreiwillige Feuerwehr Teterow

Beschlussvorschlae:

Der Hauptausschuss beschließtdieAnnahme einer Spende in Höhevon 987,11 €
wr Anschaffung von Ausrüstungsgegenständenfürdie Freiwillige Feuerwehr Teterow.

Beratungsergebnis:

Fachbereich
60 / Bau- und
Stadtentwicklung

Datum
25.08.2021

Drucksachen Nr.
BVII/1165-1

Beratungsfolge Sitzungstermin
Hauptausschuss 20.09.2021

Gremium:
Hauptausschuss

Sitzung am:
20.09.2021

Top:
>(0

Einstimmig mit Stimmenmehrheit
ja: / nein:

Enthaltung It. Beschlussvorlage abweichender Beschluss



Begründung:

GeniäßHauptsatzung der Stadt Teterow §7 Abs. 6 entscheidet der Hauptausschuss
überdie Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen in Höhevon 101 €bis 1.000 €im Sinne des §44 Abs. 4 KV M-V.

Die Spende in Gesamthöhevon 987,11 €von der Teterower Wohnungsgesellschaft
mbH (493,55 €)und der Wohnungsbaugenossenschaft Teterow eG (493,56 €)fällt in
diesen Rahmen.

Mit der Spende wird der Erwerb von Werkzeug fürzerstörungsfreieTüröffnung
(ÖffnungskofferStandard, Akku-Schlagbohrschrauber) finanziert.

Finanzielle Auswirkungen
Ja: X / Nein:

1
Gesamtkosten
Beschaffungs-/
Herstellungskosten

jährliche
Fotgekosten/ -lasten

Finanzierung
Eigenanteil
i.d.R.=
Kreditbedarf

987,ll€uro(Spende) €:

objektbezogene
Einnahme
(Zuschüsse/
Beiträge)

einmalige oderjährl.
laufende Haushalts-
belastung: Mittelab-
fluß,Kapitaldienst,
Folgelasten ohne
kalkulat. Kosten

Andreas Lange
Bürgermeister

r Uwe Hoheneggeft^'
FB Bau- und Stadtentwicklung

Veranschlagung Nein Untersachkonto

im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt Sachkonto
Finanzkonto

mit: mit: ja, mit 99999.00500
HH-Jahr: HH-Jahr: €:



Bergringstadt
Teterow

Beschlussvorlage

Fachbereich
Schule, Kultur und Sport

Datum
30.08.2021

Drucksachen Nr.
BVVII/1269-1

Betreff: Erteilune des gemeindlichen Einvernehmens der Stadtvertretuns zu den
Leistunssentselten der Kindertasesstätte„KleineHechte" in Teterow nach
Verhandluneen mit dem Landkreis Rostock

Beschlussvorschlag:

Die Stadfrvertreter beschließendie Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu den
vereinbarten Entgelten der Kindertagesstätte„KleineHechte" Teterow beginnend vom
01.06.2021 bis 31.07.2021 und 01.08.2021 bis 31.12.2021.

Beratunsscrgebnis ^

öffentlich: x
nicht öffentlich:

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ausschuss fürJugend, Senioren und
Soziales

14.09.2021

Hauptausschuss 20.09.2021
Stadtvertretersitzung 30.09.2021

Gremium:

1-14
Sitzung am :

20. C^^o^
Top:

^
Einstimmig mit Stimmenmehrheit

ja: / nein:
Enthaltung 1t. Beschlussvorlage abvveichender Beschluss



Problembeschreibung/Begründung:

Das CJD Nord als Trägerder Kindertagesstätte„Kleine Hechte" in Teterow hatte an den
Landkreis Rostock den Antrag auf Entgelterhöhunggestellt. Die Einrichtung verfügtab dem
01.08.2021 über6 Krippenplätzeund 12 Kindergartenplätzeund hat dadurch ihre Struktur
verändert. Die Auslastung der Einrichtung gestaltete sich in der Vergangenheit schwierig, da
nur eine Betreuung im Krippenalter möglichwar und dies Auswirkung aufdie Nachfrage
hatte. Die Einrichtung ist von 6.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.Die Verhandlungen mit dem
Landkreis erbrachte folgendes Ergebnis:

Die neuen Entgelte betragen

fürdieKrippe 1.186,73 €
fördie Laufzeit vom 01 Juni 2021 bis 31 Juli 2021.

fürdieKrippe 1.334,876
fürden Kindergarten 800,92 €
fl.ir die Laufzeit vom 01. August 2021 bis 31-Dezember 2021.

Die Stadt Teterow beteiligt sich mit der Pauschalförderungin Höhevon 152,76 €pro
belegten Platz.

Finanzielle Auswirkungen
Ja: /Nein:X

.../-l'f7>./"/y^^ </1^-7..^
Andreas Lange
Burgermeister

T7
2-r-i?

-^ß.Ä
^ '„^.(^

Leiter Fachbereich

1 2 3 4
Gesamtkosten
Beschaffungs-/
Herstellungskosten

€

Finanzierung /
Eigenanteil

e

objektbezoge
ne Einnahme
(Zuschüsse/
Beiträge)

€

einmalige oder
jährlicheHaus-
haltsbelastung,
Kapitaldienst,
Folgelasten

€

Veranschlagung nem Untersachkonto

im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt Sachkonto
Finanzkonto

mit: mit: ja, mit
HH-Jahr: HH-Jahr: €:



Bergringstadt
Teterow

Beschlussvorlage

Betreff: Antrasstelluns auf Fördermittelfürdie Anschaffune eines Spielserätes für
die Außenanlaseder Kindertagesstätte„Nordlichter"

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreter beschließen,die Stadtverwaltung Teterow zu beauftragen einen Fördermittelantrag
an der Landkreis Rostock zu stellen, um ein Außenspielplatzgerätfiir die Kindertagesstätte
„Nordlichter" anzuschaffen.

Beratungsergebnis:

öffentlich: x

nicht öffentlich:

Fachbereich
Fachbereich Schule,
Kultur und Sport

Datum
03.09.2021

Drucksachen Nr.
BV VII/1270-1

Beratungsfolge Sitzungstermin
Hauptausschuss 20.09.2021
Stadtvertretersitzung 30.09.2021

Gremium: Sitzung am:
i0- Q°(^oz^

Top:
^

Einstimmig mit Stimmenmehrheit
ja: /nein:

Enthaltung 1t. Beschlussvorlage abvveichender Beschluss



Problembeschreibung/Begründung:

Der Landkreis Rostock gewährt aufder Grundlage des durch den Kreistag des Landkreises
Rostock beschlossenen Haushaltsplanes, Zuwendungen fürerforderliche Investitionen für
Instandsetzung, Ausbau, Umbau und Ausstattung fürKindertageseinrichtungen. Die
Richtlinie überdie Gewährung dieser Zuwendungen sieht eine bis zu 90% Förderungder
zuwendungsfähigenAusgaben vor, sodass im günstigstenFall aufdie Stadt Teterow nur eine
anteilige Kofinanzierung von 10% entfallen.
Das neue Spielgerät ist fürHortkinder vorgesehen, kann aber auch von Kindergartenkindern
genutzt werden.
Das vorhandene Spielgerätmuss aufgrund seines Zustandes ausgetauscht werden und wurde
bei Begehungen und sicherheitstechnischen Prüfungenals mangelhaft eingeschätzt.
Es liegen drei Angebote vor.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 31.396,15 €.

Finanzielle Auswirkungen
Ja: x /Nein:

Andreas Lange
Bürgermeister Leiter Fachbereich

1 2 3 4
Gesamtkosten
Beschaffungs-/
Herstellungskosten

€

Finanzierung /
Eigenanteil

€

objektbezoge
ne Einnahme
(Zuschüsse/
Beiträge)

€

einmalige oder
jährliche Haus-
haltsbelastung,
Kapitaldienst,
Folgelasten

€

Veranschlagung nein Untersachkonto

im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt Sachkonto
Finanzkonto

mit: mit: ja, mit
HH-Jahr: HH-Jahr: 2021 €: 46404 93500


